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Suggestion for amendment of Article : 16 §1

By Mr : Joachim Wuermeling and Peter Altmaier

Status : - Alternates

(1) Erscheint ein Tätigwerden der Union im Rahmen der in Teil II festgelegten Politik

erforderlich, um eines der Ziele dieser Verfassung zu verwirklichen, und sind in dieser Verfassung

die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen, so erlässt der Rat einstimmig auf Vorschlag

der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments die geeigneten Vorschriften,

Deren Geltungsdauer beträgt drei Jahre. In diesem Zeitraum können der Union die

entsprechenden erforderlichen Kompetenzen übertragen werden.

Explanation (if any) :

Art. 16 Abs. 1 weitet den Anwendungsbereich der umstrittenen derzeitige Generalklausel Art. 308
EG über den Gemeinsamen Markt hinaus generell auf die Erreichung der Vertragsziele aus. Dies
wird mitgetragen, um es durch die Flexibilitätsklausel zu erlauben, auf unvorhergesehene Notfälle
reagieren zu können. Allerdings sollte dann zumindest die Geltungsdauer solcher Maßnahmen
befristet werden. Die vorgeschlagene Geltungsdauer von 3 Jahren würde es erlauben, fehlende
Rechtsgrundlagen zu schaffen, falls eine solche Maßnahme dauerhaft für notwendig gehalten wird.


